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§ 18 G-VBG 2012 Versetzung,
Dienstzuteilung,

Verwendungsänderung
 G-VBG 2012 - Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 2012 - G-VBG 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2024

1. (1)Eine Versetzung liegt vor, wenn der Vertragsbedienstete einer anderen Dienststelle zur dauernden

Dienstleistung zugewiesen wird.

2. (2)Eine Dienstzuteilung liegt vor, wenn der Vertragsbedienstete einer anderen Dienststelle nur zur

vorübergehenden Dienstleistung zugewiesen wird.

3. (3)Eine Verwendungsänderung liegt vor, wenn der Vertragsbedienstete mit Aufgaben betraut wird, die sich von

seinen bisherigen Aufgaben wesentlich unterscheiden.

4. (4)Der Vertragsbedienstete kann, wenn es im Interesse des Dienstes notwendig ist, ohne seine Zustimmung

1. a)versetzt,

2. b)dienstzugeteilt oder

3. c)vorübergehend, längstens jedoch für drei Monate, mit Aufgaben, die sich von seinen bisherigen Aufgaben

wesentlich unterscheiden, betraut

werden. Bei einer Versetzung oder Dienstzuteilung an einen anderen Dienstort sind die persönlichen, familiären

und sozialen Verhältnisse des Vertragsbediensteten zu berücksichtigen und ist eine angemessene

Übersiedlungsfrist zu gewähren.

5. (5)Eine dauernde Verwendungsänderung ist nur zulässig, wenn der Vertragsbedienstete

1. a)der Verwendungsänderung zustimmt oder

2. b)die Gründe für die Verwendungsänderung zu vertreten hat, insbesondere, weil er seine Dienstpflichten

verletzt hat und aus diesem Grund eine weitere Belassung in der bisherigen Verwendung nicht vertretbar

scheint.

Gründe, die nicht vom Vertragsbediensteten zu vertreten sind, sind insbesondere Änderungen in der

Verwaltungsorganisation, sonstige Verwendungsänderungen im überwiegenden Interesse des Dienstgebers

sowie Krankheit oder Gebrechen, sofern sie der Vertragsbedienstete nicht vorsätzlich herbeigeführt hat.
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